
An den
Gemeindevorstand

Ortsstraße 124

64756 Mossautal

Abs.: BUND-Odenwald,  Rondellstraße 9, 64739 Höchst i. Odw.

Betr.: Ergänzungssatzung „Ortsstraße“ in Mossautal
           hier: Ihr Schreiben vom 18.09.2019 - Beteiligung gemäß §3(2) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hiermit geben wir Ihnen im Auftrag und im Namen des BUND-Hessen e.V. folgende 
Anregungen zum Planentwurf vom August 2016. 

- Die  Planung widerspricht  §1a(2)  BauGB,  da die  Notwendigkeit,  landwirtschaftliche
Flächen  in  Anspruch  zu  nehmen  nicht  durch  eine  detaillierte  Untersuchung  der
Verdichtungsmöglichkeiten im Bestand begründet  wird.  Unter-Mossau ist  zwar  ein
klassisches Straßendorf, jedoch ist das Zubauen der Lücken zwischen den einzelnen
Gebäudegruppen aus landschaftsplanerischer Sicht nicht anzustreben.

- Das  Luftbild  zeigt,
dass  die
landwirtschaftliche
Fläche  (Grünland)
bebaut werden soll.  
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- Die 'Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen
Lebensräume  sowie  der  wildlebenden  Tiere  und  Pflanzen'  (FFH-Richtlinie)  ist
uneingeschränkt einschlägig. Das Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung DE-6319-303
„Oberlauf  und Nebenbäche der Mümling“  ist  von  der Planung durch  unmittelbare
Nachbarschaft (ca. 30m) betroffen.

- Die Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)) des
Europäischen  Parlamentes  und  des  Rates  vom  23.  Oktober  2000  ist  mit  ihrem
Verschlechterungsverbot uneingeschränkt einschlägig. Es ist nicht ersichtlich, ob  das
Plangebiet  in einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet  gemäß §46 HWG liegt.
Das dargestellte Überschwemmungsgebiet hat wahrscheinlich nur den  Fall HQ100
zum Inhalt. Stand der Odenwälder Betrachtung ist aber das Hochwasser HHQ100.

- Die vorgelegte Planung macht deutlich, dass die Grundlagen des Baugesetzbuches
durch  die Gemeinde Mossautal  einseitig  zugunsten der Förderung von Nutzungen
ausgelegt  werden.  Die  Pflicht  zur  Erfassung  und  planerischen  Bewältigung  von
Planungsfolgen  für  Natur  und  Umwelt  wird  nicht  angemessen  erfüllt.  Es  fehlt
vollständig eine Abschätzung der Umweltfolgen, die aus der Änderung resultieren.
Wir erwarten gemäß §1a(3) BauGB - Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes -  und
§1a  (5)  BauGB  -  Klimaschutz  -  eine  Analyse  des  bestehenden  Zustandes  sowie
Festsetzungen zur Verwendung regenerativer Energie zur Gebäudeheizung.

- Die  IHK-Darmstadt  bescheinigt  der  Gemeinde  Mossautal  in  ihrer  Publikation
"Nahversorgung im Odenwaldkreis" vom Oktober 2013 einen Einwohnerrückgang um
ca. 5% in der Zeit von 2001 bis 2011 und erwartet bis 2030 einen weiteren Rückgang
der Einwohnerzahl um bis zu 5%. Gleichzeitig wird prognostiziert, dass der Anteil der
Menschen über 65 Jahre auf bis zu 35% der Bevölkerung ansteigen wird. Es ist nicht
ersichtlich,  wie  die  Gemeinde  im  Sinne  von  §1  BauGB  auf  diese  absehbare
Entwicklung reagieren will. Jedenfalls leistet die vorliegende Satzung keinen Beitrag
zur Bewältigung der demographischen Probleme.

- Etwa 100m westlich des Plangebietes  liegt  eine  Kompensationsfläche  (DUNBODW
(Msst) R 26.3.3-KL-01748 Pflanzung Obstbäume‘), deren Realisierung offenbar noch
aussteht.

- Die im Planentwurf dargelegte naturschutzfachliche Untersuchungsmethodik schließt
nach unserer Einschätzung nicht aus, dass geschützte Arten wie die Zauneidechse
sowie Rotmilan und  Steinkauz beeinträchtigt werden können. Das Plangebiet gehört
zum  Jagdraum  der  genannten  Vogelarten.   Wir  halten  die  Erstellung  eine
vollständigen Artenkatalogs für alle gesetzlich geschützten Arten für unverzichtbar,
um  begründete  Aussagen  zum  Naturschutz  machen  zu  können.  Die  Auswertung
vorhandener Unterlagen sowie eine einmalige Begehung genügen ausdrücklich nicht
dieser  Forderung.  Wir  halten  die  Absicht  der  Gemeinde,  auf  eine  detaillierte
Untersuchung bedrohter Arten zu verzichten, für nicht sachgerecht.

- Wir  halten  die  Untersuchung  von  mindestens  zwei  Vegetationsperioden  für  den
weiteren  Planungsbereich,  der  sämtliche  angrenzenden  Grundstücke  bis  zu  einer
Entfernung von ca. 200m umfassen muss, für angemessen.

- Wir  halten  eine  zusammenhängende  Ausgleichsfläche  in  engem  räumlichen
Zusammenhang mit dem Plangebiet  für  erforderlich,  um die Schutzinteressen von
nachgewiesenen Arten der FFH-Anhänge I, II und IV zu berücksichtigen.
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- Wir halten es grundsätzlich für problematisch, wenn bei geplanten Veränderungen
stets unter Hinweis auf die Flächengröße von 'unerheblichen' negativen Einflüssen
geredet  wird.  Die  gesetzliche  Verpflichtung,  Veränderungen,  die  von der  Planung
hervorgerufen werden, zu quantifizieren, wird damit nicht erfüllt. 

- Die  Festsetzungen  des  Planes  sind  widersprüchlich.  Die  Begründung  nennt  keine
Nutzung gemäß BauNVO und auch keine Bauweise. Damit ist eine völlig ungesteuerte
Bautätigkeit möglich.

- Die  Planfestsetzungen  zur  Bepflanzung  enthalten  keine  Rechtsgrundlage.  Die
Einzelbindungen  Baum,  Strauch  und  Straßenbegleitgrün  sind  unter  der  falschen
Überschrift gelistet – sie sind keine Maßnahmen nach §9(1) Nr. 20 BauGB.

- Die Gemeinde  legt nicht dar, wie die Festsetzungen 'Streuobstwiese' und ‚Bindung
zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern‘  realisiert werden sollen. Es fehlt die
Trägerschaft sowie Bestimmungen zur Pflege und deren Kosten. Bekanntlich werden
im  Odenwaldkreis   derartige  Regelungen  nicht  überprüft;  die  Ignorierung  der
umweltrelevanten Festsetzungen ist die Regel. 

- Es  fehlen  Bestimmungen,  wie   Verstöße  gegen  die  genannten  Festsetzungen
geahndet werden können.

.

Mit freundlichen Grüßen

BUND-Odenwald

Harald Hoppe
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